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Sozialamt 
 

 

Allgemeine Sozialhilfe 
 
 

Hartz IV – Gesetzgebung bringt Auflösung 
des städtischen Sozialamtes mit sich 

 
Die Kommission „Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ empfahl 2003 13 Module zum 
Abbau der Arbeitslosigkeit und zur Reform der 
Bundesanstalt für Arbeit, auf deren Basis das 
Bundeskabinett dann 15 Eckpunkte für eine 
neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt beschloss. 
 
Mit vier Gesetzen für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt wurden diese Eckpunkte 
gesetzgeberisch umgesetzt. Mit dem soge-
nannten Hartz IV - Gesetz wurde die Hilfe zum 
Lebensunterhalt aus dem bisherigen Bundes-
sozialhilfegesetz und die Arbeitslosenhilfe des 
Arbeitsförderungsgesetzes (SGB III) in den 
Anwendungsbereich des SGB II überführt.  
 
Nach dieser zum 01.01.2005 in Kraft getre-
tenen Rechtsgrundlage ist eine Anspruchs-
berechtigung insbesondere immer dann 
gegeben, wenn das Tatbestandsmerkmal der 
Erwerbsfähigkeit - mindestens 3 Stunden 
täglich -, vorliegt. 
 
Aufgrund der veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen verblieben bei der Stadt 
Alfeld (Leine) nach der bis dahin geltenden 
Heranziehungssatzung etwa 5 Fälle der 
laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt und 15 
Fälle der ambulanten Pflege zur weiteren 
Bearbeitung. Gleiches galt für etwa 15 Fälle 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
 
Im Jahr 2005 entschied der Landkreis Hildes-
heim das Heranziehungsverhältnis bezüglich 
der Sozialhilfe mit seinen kreisangehörigen 
Gemeinden, Samtgemeinden und Städten zum 
01.10.05 und bezüglich des Asylbewerber-
leistungsgesetzes zum 31.12.05 zu beenden. 
 
Mit diesen Neuerungen ging die Entscheidung, 
das Sozialamt aufzulösen und die verblei-
benden Aufgaben in andere Ämter zu 
verlagern, bzw. die Aufgaben der Jugendpflege 
direkt dem Dezernenten zu unterstellen, einher.    

 
 

Job–Center Alfeld neue Leistungsbehörde 
 
In die zum 01.01.05 gegründete ARGE 
(Arbeitsgemeinschaft) bzw. das heutige Job – 
Center, welches für die Gewährung der Leistun- 
 

 

gen nach dem SGB II (das sogenannte 
Arbeitslosengeld II) zuständig ist, wurden 5 
Vollzeitkräfte aus dem Sozialamt abgeordnet. 
Die verbliebenen Mitarbeiter wurden auf frei 
gewordene bzw. in Kürze wieder zu besetzende 
Planstellen in andere Ämtern umgesetzt.  
 
Die sozialpolitischen Neuerungen wirken auch 
in den Bereich Wohngeld hinein. So bringt der 
Wegfall  der  sogenannten   Transferleistungen 
- allein die Stellung eines Antrages auf z.B. 
Leistungen nach ALG II verpflichtet zur 
Ablehnung des Wohngeldantrages -, es mit 
sich, dass die Zahl der Wohngeldberechtigten 
um rund 2/3 geschrumpft ist. Das hat zur Folge, 
dass eine Vollzeitstelle nicht weiter zu besetzen 
war.  
 
 

Neue Regelleistung nach dem SGB II 
 

Die Regelleistung nach dem SGB II betragen in 
den alten Bundesländern monatlich 345 Euro. 
Für die Angehörigen betragen die Leistungen 
90 bzw. 80 vom Hundert dieses Satzes. 
 
Die neue und höhere Regelleistung löst den 
bisherigen Eckregelsatz der Sozialhilfe in Höhe 
von zuletzt monatlich 296 Euro ab, beinhaltet 
aber gleichzeitig Leistungen für einmalige 
Bedarfsgegenstände.  
 
Nur noch Leistungen für 
 

1. Erstausstattungen für die Wohnung 
einschließlich Haushaltsgeräten, 

 

2. Erstausstattungen für Bekleidung 
einschließlich bei Schwangerschaft und 
Geburt sowie 

 

3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der 
schulrechtlichen Bestimmungen, 

 

werden gesondert, also neben der 
Regelleistung, erbracht. 
 
Die Bemessung der Regelleistungen stellt auf 
die Auswertung der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 1998 ab 
und beinhaltet folgende Anteile: 
 
132,55 €  Nahrungsmittel, Getränke,        
                Tabakwaren 
 
 34,09 €  Bekleidung, Schuhe 
 
 26,84 €  Strom, Reparatur u. Instandhaltung  
              der Wohnung 
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 27,74 € Möbel und andere Einrichtungs- 
 gegenstände, Haushaltsgeräte, 

              Instandsetzungskosten 
 
 13,20 € Medikamente, therapeutische Geräte 
 
 19,18 € Nutzung v. Verkehrsdienstleistungen,  
              Fahrräder 
 
 22,35 € Telefongeräte einschl. Reparatur,  
              Modem für Internet, Telefongebühren,  
              Internetgebühren 
 
 38,68 € Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,  
             Ausleihgebühren, Schreibwaren,  
             Zeichenmaterialen, Spielzeug,  
             Hobbywaren, Gebrauchsgüter f.  
             Freizeit, Besuch v. Sport- u.  
             Freizeitveranstaltungen,    
             Kulturdienstleistungen, Obst- u.  
             Gemüseanbau, Rundfunk- und  
             Fernsehgeräte, PC 
 
 10,32 € Beherbergungsdienstleistungen, 
             Gaststättenbesuche 
 
 20,16 € Dienstleistungen für Körperpflege (z.B.   
              Friseur), Körperpflegeartikel, Geräte  
              zur Körperpflege,  
              Finanzdienstleistungen, insbes. Konto- 
              führungsgebühren, Grabpflegekosten 
---------------------------------------------------------------  
345,00 €          Regelsatzinhalt                        . 
 
 

Auswirkung auf die Hilfesuchenden 

 
Seit dem 01.01.2005 werden grundsätzlich 
keine Beihilfen mehr gewährt für z.B. defekte 
und nicht gebrauchsfähige Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Kleiderschränke, Umzüge 
und Wohnungsrenovierungen. 
  
Die Folge daraus ist, dass Hilfeempfänger, die 
bislang nur Anspruch auf einmalige Leistungen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz hatten, nun 
in den laufenden Leistungsbezug von ALG II 
gedrängt werden. 
 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
den Regelleistungen die angemessenen Kosten 
der Unterkunft und Heizung , etwaige Mehrbe-
darfszuschläge (z.B. Schwangerschaft, Alleiner-
ziehung), befristete Zuschläge nach Bezug von 
Arbeitslosengeld, ggf. Beiträge zur Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung, bedarfs-
deckend hinzugerechnet werden. 
 
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebens-
haltungskosten dürfte es den Betroffenen zu-
nehmend schwerer fallen, z.B. eine Rücklage 

allein für eine Wohnungsrenovierung zu bilden 
(vergleiche Position 3 des Regelsatzinhaltes).  

 
 

(Keine) Entlastung der Kommunen durch den 
Bund in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für die 

Schaffung neuer Tagesbetreuungsplätze 

 
Angesichts der gestiegenen Kosten von über 
12 Mrd. Euro durch Hartz IV lehnt der Bund die 
zugesagte Förderung von 2,5 Mrd. Euro an die 
Kommunen ab. 
 
Die von den Kommunen zu tragenden Kosten 
für Unterkunft und Heizung sollen deutlich 
geringer ausgefallen sein, als dies seinerzeit im 
Vermittlungsverfahren geschätzt worden war. In 
der Folge soll es bei der Gesamtentlastung der 
Kommunen in Höhe von 2,5 Mrd. Euro bleiben. 
Der Anteil des Bundes soll ab dem 01.01.2005 
vollständig entfallen. Ein Gesetzentwurf wurde 
eingebracht. Die Zustimmung der 
Länderkammer steht aus.  
 
Rein rechnerisch dürfte auf die Stadt Alfeld  ein 
Betrag von 2.500.000.000 € : 81.800.000 
EwBRD x 21.197 EwAlf = 648.000 € entfallen. 
 
Nach Anlauf der neuen gesetzlichen 
Regelungen bleibt es abzuwarten, ob die 
seitens des Bundes aversierte Entlastung der 
Kommunen in der benannten Höhe von 2,5 
Mrd. Euro, sich tatsächlich realisieren wird.  
Dies insbesondere, da schon jetzt erhebliche 
Mehrkosten des Gesetzeswerkes zu befürchten 
sind.��
�

�
Die Unglaublichen Vier 

 
Andere wichtige leistungsrelevante Sozial-
leistungsgesetze vor Inkrafttreten d. SGB II 

 
Am 01.01.2003 tritt das Grundsicherungs-
gesetz als „Auffangnetz“ zur Sicherung des 
Lebensunterhalts im Alter in Kraft. Personen, 
die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder 
Personen, die voll erwerbsgemindert und nicht 
in der Lage sind, ihren notwendigen 
Lebensunterhalt sicherzustellen, bekommen auf 
Antrag die sogenannten Grundsicherungs-
leistungen bewilligt. 
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Diese Leistungen sind ebenso wie die der Hilfe 
zum Lebensunterhalt einkommens- und 
vermögensabhängig und dieser gegenüber 
vorrangig. Die Finanzierung erfolgt aus Steuer-
mitteln, wobei der Bund den Ländern die 
Mehrkosten ausgleicht. Grundsicherungsträger 
ist der Landkreis Hildesheim. Seit dem 01.01.05 
ist die Grundsicherung wegen Alters als Viertes 
Kapitel in das SGB XII integriert worden. 
 
Durch das zum 01.01.2004 in Kraft getretene 
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung  wurde nicht kranken-
versicherten Sozialhilfeempfängern die Mög-
lichkeit eingeräumt, künftig die Krankenbehand-
lung über eine Krankenkasse ihrer Wahl 
sicherzustellen, allerdings nicht im Wege einer 
Vollmitgliedschaft. Die Krankenkassen fordern 
vielmehr die aufgewendeten Kosten im Rah-
men der Kostenerstattung vom Sozialhilfeträger 
ein.  
 
 
Zusammenstellung der Sozialhilfeausgaben 
u. Ausgaben Asylbewerberleistungsgesetz 

in den Jahren von 2001 bis 2004. 
 
Reinausgaben Bundessozialhilfegesetz  
 

2001       2.507.532,63 € 

2002       2.523.431,80 € 

2003       2.839.262,88 € 

2004       2.767.005,18 € 

½ 05            25.279,02 € 
 
 
Reinausgaben Asylbewerberleistungsgesetz  
 
2001          427.971,15 € 

2002          407.537,91 € 

2003          439.540,78 € 

2004          387.984,97 € 

½ 05          143.391,71 € 
 
 
 

Neuregelung der Rundfunk- und 
Fernsehgebührenbefreiung zum 01.04.2005  

 
Die Neuordnung der Grundsicherungssysteme 
machte es notwendig, auch die Zuständigkeiten 
und Voraussetzungen für die Rundfunk- und 
Fernsehgebührenbefreiung zu ändern. Seit 
April 2005 sind die Antragsteller gehalten, ihre 
Angelegenheiten beim Norddeutschen 
Rundfunk bzw. der Gebühreneinzugszentrale 
eigenverantwortlich zu regeln. Die Formulare 
werden im BürgerAmt vorgehalten. 

Allgemeines Wohngeld 
 
 
Die zum 01.01.2001 in Kraft getretene 10. 
Wohngeldnovelle brachte die angekündigten 
Verbesserungen mit sich. Dies spiegelt u.a. die 
Zusammenstellung über die Entwicklung der 
Kosten wider. Erstmals wurde die neu ent-
wickelte Wohngeldformel in § 2 des 
Wohngeldgesetzes aufgenommen. Nunmehr ist 
„Jedermann“ in der Lage, seinen Wohngeld-
anspruch zu errechnen. § 2 Abs. 1 WoGG 
lautet: 
 
„Der ungerundete monatliche Miet- oder 
Lastenzuschuss für Haushaltsgrößen bis zu 
zwölf Personen beträgt: 
 

M – (a + b x M + c x Y) x Y Eur. 
 
„M“ ist die gerundete zu berücksichtigende 
monatliche Miete oder Belastung in Euro. „Y“ ist 
das gerundete monatliche Einkommen in Euro. 
„a“, „b“ und „c“ sind nach Haushaltsgröße 
unterschiedene Werte und ergeben sich aus 
der diesem Gesetz beigefügten Anlage 1.“ 
 
Umso verständlicher ist es, dass dem WoGG 
entsprechende Anlagen beigefügt worden sind. 
 
 
 
Entwicklung von 2000 (Jahr vor Inkrafttreten 
d. 10. Wohngeldnovelle) bis Juni 2005 (erste 
Auswirkungen der Hartz IV–Gesetzgebung) 

 
 
Jahr    Mietzusch.    Lastenzusch.     Gesamt .            
 
2000   255.007,85  25.782,40        280.790,26 

2001   496.317,79  51.970,39        548.288,18 

2002   512.845,36  73.714,18        586.559,54 

2003   475.396,09  70.554,87        545.950,96 

2004   471.052,49  53.651,00        524.703,49 

½ 05     73.136,00  19.127,00          92.263,00 
 
 

Kein Widerspruchsverfahren 
mehr für Wohngeldempfänger 

 
Mit der Auflösung der Bezirksregierungen zum 
01.01.2005 in Niedersachsen ging die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens 
einher. Als förmlicher Rechtsbehelf ist Klage 
vor dem Verwaltungsgericht zu erheben. 
 
Die Erstattung des Wohngeldes erfolgt ab 
diesem Zeitpunkt monatlich durch die 
Landestreuhandstelle.  
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Wahlrecht der Antragsteller 
 
Die Neuerungen zum 01.01.2005 im Zusam-
menhang mit der Hartz IV – Gesetzgebung, 
heben das bislang geltende Subsidiaritäts-
prinzip auf. Die Hilfesuchenden haben das 
Recht, zwischen den Leistungen (ALG2 oder 
Wohngeld) zu wählen. 
 
 

Neuberechnung des Wohngeldes 
für Heimbewohner ab 01.01.2001 

 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem 
Urteil vom 11.12.2003 im Wesentlichen die 
Aussage getroffen, dass die Zurechnung eines 
zum Lebensunterhalt bestimmten Anteils der 
Hilfe in besonderen Lebenslagen als Einnahme 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 16 WoGG nicht zulässig 
ist. Das WoGG wurde im Juli 2005 geändert mit 
der Folge, dass für die Jahre 2001 bis 2004 
sämtliche Heimfälle neu zu berechnen sind.     
   
Betroffen sind davon etwa 150 Fälle, welche 
individuell bearbeitet werden müssen. Da über-
wiegend mit anderen Leistungsträgern (z.B. 
Eingliederungshilfe, Grundsicherung) grundle-
gende Daten auszutauschen sind, wird sich die 
Bearbeitung auch in das Jahr 2006 erstrecken. 
 
 

Einmaliger Heizkostenzuschuss im 
Winterhalbjahr 2000/2001 

 
Zur Milderung von Härten, die durch den 
Anstieg der Energiepreise entstanden sind, hat 
sich der Bund mit einem einmaligen Heiz-
kostenzuschuss für sozial Schwache beteiligt. 
 
In Alfeld profitierten rd. 800 Haushalte mit rd. 
53.500 Quadratmetern Wohnfläche von dieser 
Regelung. Die Haushalte wurden mit insgesamt 
276.887,15 DM bzw. 141.570,15 € gefördert. 
 
 

Tageseinrichtungen für Kinder 
 
Bereits seit mehreren Jahren werden bei der 
Kindertagesstättenbedarfsplanung nicht nur die 
Auswirkungen der rückläufigen Geburten 
beachtet. Es finden zugleich die veränderten 
Bedarfs- und Interessenlagen der Eltern bzw. 
Alleinerziehenden besondere Berücksichti-
gung. Bei der Interessenabwägung werden die 
fiskalpolitischen Möglichkeiten der Kommune 
mit einbezogen. 
 
Auf das zum 01.01.2005 neu in Kraft getretene 
Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfs-
gerechten Ausbau der Tagesbetreuung für 

Kinder (Tagesbetreuungsausbaugesetz, TAG) 
hat die Stadt Alfeld (Leine) schon sehr 
frühzeitig in angemessenem Umfang reagiert, 
zumal der Betreuung der Krippenkinder 
absoluter Vorrang eingeräumt wurde. 
 
 

Entwicklung der Jahrgangsstärken 
 

KKiiTTaa--JJaahhrr  KKiinnddeerr  KKiiTTaa--JJaahhrr  KKiinnddeerr  

11999933//9944  182 11999999//0000  168 

11999944//9955  201 22000000//0011  172 

11999955//9966  198 22000011//0022  153 

11999966//9977  194 22000022//0033  170 

11999977//9988  206 22000033//0044  163 

11999988//9999  174 22000044//0055  129 

 
Waren es in den ersten 6 Jahren ab 1993/94 
noch durchschnittlich 193 Geburten, verringerte 
sich die Zahl in der zweiten Periode ab 2000 
auf 160 Geburten. D.h. bei gleichbleibender 
Entwicklung wird auf einen Zeitraum von bis zu 
7 Jahren bezogen, ein voller Jahrgang weniger 
geboren. Die Hälfte der Kinder wohnt in der 
Kernstadt, der Rest verteilt sich auf die 15 
Ortsteile. 
 
 
Angebotsveränderungen  
 
Zum 01.08.2004 werden im Kindergarten 
Gabelsbergerstraße  drei altersübergreifende 
Gruppen eingerichtet. D.h., es können 6 Kinder 
schon mit der Vollendung des 2. Lebensjahres - 
also Kinder im Krippenalter  -, sowie 54 Kinder 
im Alter vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur 
Einschulung betreut werden. Zuvor waren es 66 
genehmigte Plätze. 
 
Zum 01.02.2005 wird im kirchlichen Kinder-
garten Unter  dem Regenbogen – Föhrste  
eine Integrative Gruppe eingerichtet. D.h. es 
können neben 43 Kindern auch 3 behinderte 
Kinder betreut werden. Zuvor waren 50 Plätze 
genehmigt. 
 
Zum 30.06.2005 stellt der Kinderspielkreis 
Friedenskirche  seinen Betrieb ein. In der 
Einrichtung wurden bis zu 20 Kinder betreut. 
Die zwei Mitarbeiterinnen gehen in Alters-
teilzeit. 
 
Zum 29.08.2005 wird in der Bürgerschule  ein 
nachschulisches Betreuungsangebot  für bis 
zu 20 Kinder  in Form einer „Sonstigen 
Tageseinrichtung“ eingerichtet. Vorausgegan-
gen war eine im Frühjahr 2005 über 6 
Grundschulen und 12 Kindertagesstätten 
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durchgeführte Bedarfsumfrage. Angesprochen 
wurden etwa 800 Sorgeberechtigte. 
 
Die gemeinsame Einnahme des Mittagessens, 
die Erledigung der Hausaufgaben und Spiele(n) 
sind die Hauptbestandteile des Angebots. Der 
Freitagnachmittag wird als „Aktionstag“ (z.B. 
Besuch der Computerstation im Treff) gestaltet. 

 

Entspannung im Betreuungsraum 
 
 

Die Einrichtung kooperiert mit dem kirchlichen 
Kindergarten St. Nicolai, welcher seit dem 
01.09.1998 ein entsprechendes Angebot für bis 
zu 10 Kinder vorhält. 
 
Seit 2002 wird im Jugendzentrum Treff als 
jugendpflegerische Maßnahme, eine 3-wöch-
ige Betreuung in den Sommerferien für bis 
zu 20 Schulkinder  in den ersten Grundschul-
jahren durchgeführt.  
 
 

Neue Entgeltregelungen 
 
In den letzten 6 Jahren wurde die 
Entgeltregelung drei mal geändert. Mit den 
Änderungen zum 01.08.2000 und 01.08.2002, 
sollten die Einnahmen verbessert bzw. sollte 
einer Verschlechterung des Betriebsergeb-
nisses vorgebeugt werden. Die Änderung zum 
01.01.2002 beinhaltete lediglich die Umstellung 
auf die neue Währung Euro (spitze Beträge).  

 
 

Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim 
über die Wahrnehmung von 

Aufgaben der Jugendhilfe gekündigt 
 
Zum 01.01.2003 wurde die Vereinbarung mit 
Ausnahme weniger Kommunen im Landkreises 
Hildesheim gekündigt. Der Grund war die Neu-
ordnung der Finanzen, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Erhöhung der Kreisumlage. So 
beteiligte sich der Landkreis Hildesheim im Jahr 
2003 mit einer Interessenquote von insgesamt 

750.000 € und in 2004 mit 1.300.000 €. Davon 
entfielen in Jahr 2003 70.278,60 € und 2004 
125.766,48 € auf die Stadt Alfeld (Leine).  
 
Das Inkrafttreten einer neuen zum 01.01.2006 
wirksam werdenden Vereinbarung wurde durch 
die nachgeschobene Forderung des Landkrei-
ses von weiteren 3 Prozentpunkten (statt der 
dem Entwurf zu Grunde liegenden vereinbarten 
zwei nunmehr fünf Prozentpunkte) in Frage 
gestellt.   
 
 

Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) 

am 01.10.2005 in Kraft  getreten  
 
Abzuwarten bleibt, ob mit dem Inkrafttreten die 
Verbesserung der Einnahmesituation der 
Kommunen von 214 Mio. Euro erreicht wird, 
ohne dass es zu Einschränkungen der 
Leistungen für Kinder und Jugendlichen kommt. 
 
Das Gesetz konkretisiert vor allem den Schutz-
auftrag der Jugendämter für gefährdete und 
vernachlässigte Kinder und stärkt zugleich die 
fachliche und wirtschaftliche Steuerungskompe-
tenz der Jugendämter. Es verbessert die Kin-
der- und Jugendhilfestatistik und die Wirtschaft-
lichkeit durch stärkere Realisierung des Nach-
rangs und trägt zur Verwaltungsvereinfachung 
(Neuregelung der Kostenheranziehung, Weiter-
entwicklung der Regelungen zum Sozialdaten-
schutz und ihre Anpassung an europäisches 
Recht) bei. 
 
 

Jugendwerkstatt 
 
Die Jugendwerkstatt feierte am 18.09.2004 das 
20-jährige Bestehen und veranstaltete einen 
„Tag der offenen Tür“. Die im gleichen Haus 
untergebrachte Senioren-Hobby-Werkstatt 
feierte ihren Jubiläumstag „10-jähriges 
Bestehen des Seniorenbüros Alfeld“, 
gemeinsam und aktiv mit. Die NENAS 
unterstützten die Organisatoren tatkräftig. 
 

 
Drechselarbeiten auf der Winde 



VERWALTUNGSBERICHT 2001 – 2005  Sozialamt 
 

 

 
33 

Im Jahr 2004 musste angesichts der 
eingeschränkten Bundesmittel auf die Wieder-
besetzung der Stelle der Sozialpädagogin erst-
mals verzichtet werden. Vielmehr beschränkt 
sich die pädagogische Begleitung der Jugend-
lichen auf eine Auswegberatung durch die 
Stadtjugendpflege. Angesichts der zahlreichen 
Verknüpfungspunkte mit dem Baudezernat 
wurde die Maßnahme zum 01.09.2005 im 
Zusammenhang mit der Auflösung des 
Sozialamtes dem Tiefbauamt zugeordnet. Wie 
zuvor auch, wurden die Jugendlichen vor-
wiegend mit Aufgaben im Maler- und Tischler-
bereich beschäftigt. 
 

 
Pause der Mitarbeiter Jugendwerkstatt 

 
Durch die eingeschränkten Förderbestimmun-
gen der Bundesanstalt für Arbeit wird der 
ohnehin schon mangelnden Kontinuität und 
Stabilität in der personellen Besetzung der 
Einrichtung weiterer Boden entzogen.  
 
 
 

Andere Soziale Angelegenheiten 
 
Seniorenwegweiser  
 
2002 gab die Stadt Alfeld (Leine) kostenlos 
einen Seniorenwegweiser heraus. 
 
 
 

Jugendpflege und TREFF 
 

Knotenpunkte 
für jugendpflegerische Maßnahmen 

 
In der Zeit zwischen 2001 – 2005 wurden im 
Jugendzentrum Treff einige grundlegende 
Weichen gestellt. Zentrale Aspekte waren dabei 
das „Hinzukommen“ des Hauses Sedanstraße 
14 für Soziale Beratungsangebote, die 
Etablierung der Computerstation und der mit 
dem Wegfall der Hausmeisterwohnung 
verbundene Zugewinn an Räumen für das 
Jugendzentrum. 

Ein weiterer wichtiger Schritt war die 
Etablierung der Stelle des Zivildienstleistenden. 
Diese Maßnahmen haben die Stellung des 
Jugendzentrums gestärkt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben daran gearbeitet, 
bestimmte angestoßene Projekte weiter zu 
etablieren. Im Folgenden sollen einige dieser 
Projekte näher erläutert werden. Sie stehen 
exemplarisch für die Arbeit und Angebote im 
Jugendzentrum und erheben keinen Anspruch 
auf eine vollständige Darstellung des gesamten 
Angebotsspektrums.  
 
 
 
 

Personal - Hauptamtliche 

 
Bis Anfang 2005 arbeiteten im Jugendzentrum 
mit Winfried Wegener (Diplom Sozialpädagoge) 
und Hans-Günther Scharf (Diplom Pädagoge) 
zwei Mitarbeiter in Ganztagsstellungen. Anfang 
2005 übernahm Herr Scharf mit der Geschäfts-
führung des FAA einen neuen Aufgaben-
bereich, so dass er seiner jugendpflegerischen 
Arbeit nur noch in zeitlich begrenzter Form 
nachgehen kann. Die durch Herrn Scharf nicht 
mehr wahrzunehmenden Aufgaben wurden mit 
der Beschäftigung von Honorarkräften und der 
Aufgabenübernahme durch andere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aufgefangen. Damit 
wurde die Kontinuität der Arbeit im 
Jugendzentrum sichergestellt. 
 
 
 
 

Zivildienstleistender 

 
Seit 1996 wird im Jugendzentrum eine Stelle 
als Zivildienstleistender angeboten. Der Auf-
gabenbereich des Zivildienstleistenden umfasst 
neben hausmeisterlichen Tätigkeiten eine Viel-
zahl von vorbereitenden und organisatorischen 
Pflichten rund um die Veranstaltungen der Ju-
gendpflege. Zudem wurde in der Vergangenheit 
darauf geachtet, den Zivildienstleistenden im 
Bedarfsfall auch unterstützend bei anderen Auf-
gabenstellungen innerhalb der Verwaltung 
einzusetzen (Fahrdienst „Milchversorgung“ der 
Kindergärten, Gemeinschaftsaktionen von „Ab 
in die Mitte“, u.ä.). 
 
Die Erfahrungen mit den Zivildienstleistenden 
waren in den vergangenen Jahren 
ausgesprochen positiv. Gerade dann, wenn es 
sich um „Zivis“ handelte, die nicht vom 
Bundesamt zugewiesen worden waren, son-
dern sich selbst beworben haben, handelte es 
sich durchweg um sehr engagierte junge 
Männer. 
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Computerstation 
 
Seit Etablierung der Computerstation im 
Jugendzentrum Treff im Jahr 1997 wird hier mit 
der Unterstützung des Arbeitsamtes (Arbeits-
beschaffungs- und Strukturanpassungsmaß-
nahmen) ein spezifisches Computerangebot 
vorgehalten. Besonders hilfreich war in diesem 
Bereich eine erhebliche Aufwendung der 
Klosterkammer bis Ende 2004, die eine 
längerfristige Beschäftigung der pädagogischen 
Leiterin der Computerstation ermöglichte und 
so die Kontinuität der Arbeit in der Einrichtung 
sicher stellte. Bestand die personelle 
Besetzung bis zum Jahr 2004 durchweg in 
einer pädagogischen Kraft und einem 
Techniker, ist seit 2005 „nur noch“ eine 
pädagogische Kraft tätig. Die Gründe hierfür 
sind in der veränderten Förderpraxis seitens 
des Bundes und der entfallenen Förderung 
durch die Klosterkammer zu suchen. Die 
kontinuierlich notwendigen technischen War-
tungsarbeiten werden z.Z. in erster Linie durch 
ehrenamtliche Arbeit und mit Unterstützung der 
EDV-Abteilung der Verwaltung wahrge-
nommen.  
 
 

Freiwilliges Soziales Jahr 
 
Seit 2004 ist es möglich, bei der Stadt Alfeld ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. 
Die Aufgabenbeschreibung der Alfelder FSJ-
Stelle umfasst Tätigkeiten im Aufgabenbereich 
der Stadt Alfeld (Leine). So ist die FSJ-Kraft 
zwar grundsätzlich dem Jugendzentrum ange-
gliedert, hat aber durchaus auch Aufgaben für 
andere Ämter übernommen (Kulturamt, Gleich-
stellungsbeauftragte, Ab in die Mitte, etc.) Die 
Erfahrungen mit den FSJlerinnen sind positiv. 
Die beiden bislang beschäftigten jungen Frauen 
waren ausgesprochen motiviert, flexibel und ha-
ben sich mit großem Engagement in die Arbeit 
eingebracht. So wurden durch diese z.B. auch 
pädagogische Aufgaben innerhalb des Hauses 
übernommen. Nur dadurch konnte der perso-
nelle Verlust innerhalb der Computerstation so 
effektiv aufgefangen werden. 
 
 

Honorarkraft 
 
Für einige Aufgaben innerhalb des Hauses wird 
auf Honorarkräfte zurückgegriffen, die 
bestimmte Gruppen- und Kursangebote 
übernehmen. Hierbei handelte es sich in den 
Jahren 2004 & 2005 in erster Linie um eine in 
Alfeld lebende Studentin der Sozialpädagogik, 
die sich sehr engagiert und impulsgebend in die 
Arbeit des Hauses einbringt. 

Praktikanten 
 
In den vergangenen fünf Jahren war ein 
zunehmendes Interesse von Praktikanten zu 
verzeichnen. Es handelt sich hierbei sowohl um 
Schüler, als auch um Studenten und junge 
Menschen, die das Praktikum für eine 
grundsätzliche Orientierung für eine zukünftige 
Berufswahl brauchen. Die Dauer der Praktika 
variiert dabei von drei Wochen bis zu fast 
einem Jahr. Diese Praktika werden grundsätz-
lich unentgeltlich absolviert. Die Anzahl der 
Praktikanten wird vom zu erwartenden Arbeits-
aufkommen und der Verfügbarkeit von Prakti-
kumsbetreuern abhängig gemacht. Zeitweilig 
wurden bis zu vier Praktikanten gleichzeitig 
betreut.  
 
 

Räumliche Situation 
 
3 Räumen für „Offene-Tür-Arbeit“,  
2 Seminarräume,  
1 Fotolabor,  
1 Küche,  
3 Büros,  
1 Computerstation,  
1 Raum mit Matratzenlager (Übernachtungsmöglich- 
   keit für Bands und Ferienpasskinder),  
1 Internetradio-Studio,  
ca. 2000qm Gartengrundstück & Nebengebäude 
 
Während einer langen Zeit in den Jahren 2004/ 
2005 konnten die Außenanlagen des Treff 
wegen der Bauarbeiten Kaufland nicht genutzt 
werden. In der Tat wurde auch ein geringer Teil 
des Außengeländes für die neugebaute Park-
deckauffahrt benötigt und steht dem Haus nicht 
mehr zur Verfügung. Quasi als Kompensation 
erhielt das Treff im Kauflandgebäude einen 
ebenerdigen 25 qm großen Lagerraum zuge-
sprochen. Dank einer großzügigen Spende des 
Bauträgers konnte auch der Hinterhof mit einer 
Asphaltdecke befestigt werden. Der Veranstal-
tungsbereich des Treff ist nun barrierefrei zu 
erreichen. Zudem steht mit dem Asphalt auch 
bei Mischwitterung eine Spielfläche für Kinder 
und Jugendliche zur Verfügung. An einer 
weiteren Ausgestaltung des Außenbereiches 
(Kletterwand, Sitzgelegenheiten, etc) wird zur 
Zeit konzeptionell gearbeitet. 
 

 
Hinterhof TREFF 
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Belegungsplan 2005 
 
Folgende feste Gruppen nutzten das „Treff“ in 
der Sedanstraße in 2005: 
 
Montag:  
 

10:30 – 12:00 Gudrun-Pausewang-Schule, 
 Computerstation 
 

13:15 – 16:00 Fotogruppe 
 

15:30 – 17:00 Kinder- und Jugendhilfestation 
 St. Ansgar, Computerstation 
 
Dienstag: 
 

12:00 – 22:00 Internetradio 
 
Mittwoch: 
 

  9:30 – 12:00 Frauenkurs, Computerstation 
 

15:00 – 19:00 Mädchentag 
 
Donnerstag: 
 

13:15 – 16:00  Fotogruppe 
 

 
Internetradio 

 
Hinzu kamen ca. 20 gemeinsame Konzert-
veranstaltungen der Jugendpflege & des SJR. 
Veranstaltungen verschiedener Vereine, 
Verbände und Institutionen; u.a. IG Metall, 
Türkspor, Jusos, Siebenbergenews.de, Sn-
Alfeld.de, Splitted.de, DNA e.V., u.a. 
 
 

Zusammenarbeit 
Jugendpflege & Stadtjugendring Alfeld e.V. 

 
Die enge Zusammenarbeit zwischen den 
hauptamtlichen Mitarbeitern der Jugendpflege 
und den ehrenamtlichen Mitarbeitern des SJR 
Alfeld e.V. ist als ein ausgesprochen wichtiger 
Aspekt für die gute Jugendarbeit in Alfeld zu 
bewerten. Erst das vertrauens- und rücksichts-
volle Miteinander beider Institutionen macht 
viele Veranstaltungen erst möglich. Hier gilt es, 
den ehrenamtlich Aktiven ein großes Lob und 
ein „dickes Dankeschön“ zu sagen.  

Programm im Treff 
 
Die Mitarbeiter des Treff bemühen sich sehr, 
auf Wünsche und Ansprüche der Besucher 
einzugehen. So stehen die Räumlichkeiten 
grundsätzlich den Alfelder Vereinen und 
Initiativen kostenfrei zur Nutzung zur 
Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass sich 
deren Wünsche zeitlich in den Programmablauf 
des Hauses integrieren lassen. 
 
In 2004 haben die Mitarbeiter einen 
entscheidenden Entschluss gefasst. Dieser 
bestand im Wesentlichen darin, die Zeiten für 
das „Offene Tür-Angebot“ an Dienstagen und 
Donnerstagen nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Die Gründe dafür lagen in einem nicht mehr zu 
tolerierenden Verhalten der damaligen 
Besucher. Nach einer Kette von 
Sachbeschädigungen, verbalen Übergriffen, 
u.a. war, salopp ausgedrückt, „das Maß voll“ – 
die Gruppe wurde des Hauses verwiesen. Es 
war klar, das einiges passieren musste, um den 
Ruf des Hauses wieder herzustellen. Viele 
Jugendliche hatten bis dato schlicht und 
ergreifend Angst, sich dem Haus zu nähern, an 
eine Nutzung des Hauses durch diese war nicht 
zu denken. Der Grund lag eindeutig darin, dass 
sich, wie oben beschrieben, als „bedrohlich“ 
anzusehende Jugendliche in der Einrichtung 
aufhielten. Mit der richtigen Entscheidung einer 
programmatischen Umstellung konnte seitdem 
wieder viel Boden gut gemacht werden. Durch 
eine intensive halboffene Gruppenarbeit und 
die erfolgreiche Konzertreihe „alfeld-rockt“ 
(www.alfeld-rockt.de) mit über 20 Konzerten in- 
und ausländischer Musikgruppen pro Jahr hat 
sich die Besucherstruktur grundlegend 
gewandelt. 
 

Mittlerweile wird daran gearbeitet, ab Januar 
2006 wieder mit einer „Offenen Tür“ zu agieren: 
mittwochs für 10-13 Jährige und donnerstags 
für Jugendliche von 13-20 Jahren. Wir hoffen, 
dass die Strukturen mittlerweile so gefestigt 
sind, dass dieses mit Erfolg durchgeführt 
werden kann. Erfahrungsgemäß werden diese 
Angebote von einer Vielzahl Jugendlicher mit 
schwierigen bis sehr schwierigen sozialem 
Hintergrund besucht. Wir erwarten bei etlichen 
Jugendlichen ein „erzieherisches Defizit“, 
welchem wir mit Empathie aber auch mit einer 
konsequenten Durchsetzung von gemeinsam 
erarbeiteten Spielregeln begegnen werden. Die 
halboffenen Angebote wie z.B. das 
Internetradioprojekt, welches jeden Dienstags 
abends von 20.00 – 22.00 Uhr weltweit 
empfangen werden kann, bleiben weiter 
bestehen und werden – da von uns als 
wichtiges Angebot für bildungs-optimistische 
Jugendliche erkannt – weiter ausgebaut 
werden. 



VERWALTUNGSBERICHT 2001 – 2005  Sozialamt 
 

 

 
36 

Andere Veranstaltungen 
 
Neben den Veranstaltungen im Haus ist die 
Jugendpflege auch an den großen (Jugend-) 
Veranstaltungen innerhalb des Stadtgebietes 
beteiligt. Es ist eine schöne Erfahrung, überall 
mit viel Sympathie aufgenommen und unter-
stützt zu werden. Da die  meisten Veranstaltun-
gen sicher aus der Presse bekannt sind, sollen 
im Folgenden einige exemplarische Veranstal-
tungen genannt werden: 
 
- AlfeldSports 

- Konzert- und Kleinkunstreihe mit Volks-
hochschule & Gleichstellungsbeauftragter 

- Local Derby 

 
Local Derby 2004 

 
- Konzerte, z.B. B.B. & The Blues Shacks & 

andere 

- Internationales Jugendworkcamp (IJGD) 

- Kindertheaterveranstaltungen 

 
Mambo Kurt – Konzert 2004 

 
 

Ferienpass 
 
Das bewährte Konzept des Alfelder Ferien-
passes wird weiter gepflegt und entwickelt. Die 
Jugendpflege sammelt und koordiniert die 
Veranstaltungen der Vereine und Verbände und 
ergänzt diese um eigene Angebote. Zudem 
sorgt sie für die graphische Umsetzung des 

Ferienpasses, der dann zum Druck an eine 
Druckerei vergeben wird.  Ohne die ehrenamt-
liche Arbeit in den Vereinen und Verbänden 
wäre ein Ferienpass dieses Umfanges und 
dieser Güte nicht denkbar. Danke hierfür. 
 

 
Ferienpassaktion „Wilde Tiere in Alfeld“ 2001 
 
 
 

Zusammenarbeit 
 
Die Jugendpflege bemüht sich um eine gute 
Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen in 
der Stadt Alfeld tätigen Institutionen. Die 
langjährige Erfahrung ihrer Mitarbeit ist dabei 
beim Aufbau und dem Erhalt von Kontakten 
ausgesprochen hilfreich. Auch hier seien einige 
wichtige Kontakte exemplarisch genannt: 
 
········         Jugendhilfestation 

········         Senioreneinrichtungen 

········         SJR Alfeld e.V. 

········         Netzwerk Alfeld 

········         Print Projekt 

········         Ab in die Mitte 
(Beachball; Spielplatzeinweihung, Stadtge-
spräche, Alfeld trifft Anatolien, Wir spinnen 
ein Netz) 

········         Partner & Co 

········         Arbeitskreis Straffälligkeit 

········         Forum Alfeld Aktiv e.V. 
(Veteranentreffen in Alfeld, Illuminiertes 
Rathaus, NDR auf dem Marktplatz, Hallo 
Niedersachsen) 

 
 
Im Besonderen möchten wir an dieser Stelle die 
gute Zusammenarbeit mit den anderen 
Abteilungen der Stadt Alfeld betonen. Ohne 
diese Kooperation und Wohlwollen aller 
Beteiligter wäre unsere Arbeit im geleisteten 
Umfang nicht denkbar. Danke dafür. 


